
Berlin W 8 , den 22.August 1939

Der Reichsmini■ter der Ju■tiz

Wilhelmstraße 65

Iv b^³ 1422

Fernsprecher:

CeR

11 00 44

Fernverkehr

11 65 16

Sachbearbeiter: Landgerichtsdirektor

Dr. Poh l e

An den

a) Stellvertreter des Führers,

b) Herrn Reichsminister des Innern,

c) Herrn Reichswirtschaftsminister,

d) Herrn Reichsminister der Finanzen,

e) Herrn Reichsarbeitsminister,

f) Herrn Reichspostminister,

g) Herrn Reichsprotektor in Bhmen und

Mähren in Prag, Palais Czernin.

Betrifft: Vollstreckung von Schuldtiteln in

den verschiedenen Rechtsgebieten

des Großdeutschen Reiches.

1 Anlage

Mit der Wiedervereinigung der Ostmark und des Sude-

tenlandes mit dem Deutschen Reich sind auch die Grenzen

der Gerichtshoheiten gefallen, denen diese verschiedenen

Rechtsgebiete unterstanden. Dies hat zur Folge, daß Schuld

titel, die in einem dieser Rechtsgebiete errichtet sind,

in allen Rechtsgebieten einheitlich kur Vollstreckung zu-

gelassen werden müssen. Das gleiche gilt für das Verhält-

nis zwischen den deutschen Gerichten im Protektorat Böh-

men und Mähren und den übrigen Rechtsgebie ten des Groß-

deutschen Reiches. Die Gerichte des Protektorats Böhmen

und Mähren haben ferner nach § 6 der vo. über die Ausübung

der bürgerlichen Rechtspflegé im Protektorat Böhmen und

Mähren vom 14. April 1939 (Reichsgesetzbl. I S.759)

Schuldtitel, die von einem deutschen Géricht-erlassen .

oder vor einem deutschen Notar errichtet sind, gegen einen

Verpflichteten, der nicht deutscher Staatsangehöriger ist,

zu vollstrecken. Daraus folgt, daß auch Schuldtitel der

Gerichte des Protektorats im Altreich jedenfalls im Rahmen

des § 328 der Reichs-ZPO. anzuerkennen und zu vollstrecken

sind.

Da in den einzelnen Rechtsgebieten verschiedene Voll

streckungsgesetze gelten - im Altreich die Reichs-ZPo.,

in der Ostmark, im Reichsgau Sudetenland und im Protekto-
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Protektorat Böhmen und Mähren die Exekutionsordnungen -, be-

darf die Vollstreckung von Schuldtiteln in den verschiedenen

Rechtsgebieten des Großdeutschen Reiches einer Regelung. Den

Referentenentwurf einer Verordnung hierzu gestatte ich mir

beizufügen.

Der Entwurf geht für neuere Schuldtitel von dem Grundsatz

der uneingeschränkten Vollstreckbarkeit aus(§ l). Dies scheint

mir insbesondere auch für die von Behörden des Protektorats

Böhmen und Mähren errichteten Schuldtitel geboten zu sein. Nach

der Errichtung des Großdeutschen Reiches geht es meines Erach-

tens nicht mehr an, daß z.B. bei Urteilen von Gerichten des

Protektorats wie bei ausländischen Urteilen wegen Verstosse■

gegen den sogenannten ordre public (§ 328 Nr.4 Reichs-ZPo) die

Vollstreckung im Altreich versagt wird. Für die uneingeschränk-

te Vollstreckung spricht weiter, daß diese Schuldtitel der

Protektoratsbehörden - jedenfalls im Geschäftsbereich der Justiz

verwaltung - nur in Ausnahmefällen deutsche Staatsangehörige

betreffen. Schließlich wird, ganz abgesehen von dem Einspruchs-

recht des Reichsprotektors nach Art.5 Abs.5 des Führererlasses

vom 16. März 1939 (Reichsgesetzbl.I S.485), in besonders liegen-

den Fällen mit dem Vollstreckungsmißbrauchgesetz vom l3. De-

zember 1934 (Reichsgesetzbl.I S.1234) geholfen werden können.

Schuldtitel, die nach der Reichs-ZPo oder einer Exeku-

tionsordnung vollstreckbar sind, werden in weitem Umfang auch

von Verwaltungsbehörden über Ansprüche öffentlich-rechtlicher

Art errichtet. Ob sich hier Binschränkungen empfehlen, darf

der Erörterung in der vorgesehenen Besprechung vorbehalten

bleiben.

Für ältere, das heißt vor der Vereinigung der verschiede-

nen Gebiete mit dem Deutschen Reich, errichtete Schuldtitel

hält der Entwurf im § 7 an den bisherigen Grundsätzen fest(z.

B. dem früheren deutsch-österreichischen Rechtsschutzvertrag

vom 21.6.1923, RGBl. 1924 II 7.55 ff.; Nr.II,1 des Schußproto-

kolls zu dem früheren deutsch-tschecho-slowakisehen Abkommen

über die Überleitung der Rechtspflege vom 19.12.1938, RGBl.

1939 II S.39). Abgesehen davon, daß es sich hier um Akte einer

fremden Staatsgewalt handelt, ist diese Zurückhaltung schon

deshalb geboten, weil damit gerechnet werden muß, daß eine Par-

tei sich seinerzeit auf einen Rechtsstreit im Vertrauen darauf

nicht eingelassen hat, daß die den Rechtsstreit abschließende

Entscheidung nicht gegen sie vollstreckt werden könne. Dabei
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Verhältnis zwischen dem Sudetenland und dem Protektorat Böhmen

und Mähren einerseits und dem Altreich andererseits das um-

ständliche Verfahren des Vollstreckungsurteils beizubehalten

(§ 722 ZP0.), Vielmehr dürgte es zweckmäßig sein, auch insoweit

das Verfahren nach dem früheren deutsch-österreichischen Rechts

schutz - und Rechtshilfevertrag anzuwenden (§ 7 Ziffer 4), das

sich durchaus bewährt hat. Das Einspruchsrecht des Reichspro-

tektors . nach Art.5 Abs.5 des Führererlasses vom l6. März

1939 bleibt auch für ältere Schuldtitel unberührt.

Durch die VO. wird die Frage der Anerkennung von Urtei-

len in Ehesachen nicht geregelt. Diese Frage ist einer beson-

deren Regelung vorzubehalten.

Im übrigen behandelt die VO. hauptsächlich technische

Fragen. Es wird deshalb genügen, wenn nur auf folgende Einzely

fragen kurz eingegangen wird:

Die gegenseitige Vollstreckung von Schuldtiteln im Sinne

einer Exekutionsordnung in dem Geltungsbereich einer anderen

Exekutionsordnung dürfte keine wesentlichen Schwierigkeiten

bereiten(§ 4). Bei der Vollstreckung von Schuldtiteln im Sinne

einer üxekutionsordnung im Geltungsbereich der Reichs-ZPo be-

darf es dagegen besonderer Vorschriften, weil hier das Ge-

richt nicht notwendig mit der Vollstreckung befaßt wird. Die

Vollstreckung wird vielmehr in wesentlichem Umfang durch die

Gerichtsvollzieher durchgeführt, die im unmittelbaren Auftrag

der Parteien tätig werden. Bei den Gerichtsvollziehern kann

eine Kenntnis der Vorschriften der Exekutionsordnungen und da-

mit eine Kenntnis der verschiedenartigen Schuldtitel nicht in

dem Maße vorausgesetzt werden wie bei den Gerichten. Infolge-

dessen ist in § 2 vorgesehen, daß die Vollstreckung von Schuld-

titeln im Sinne einer Exekutionsordnung im Geltungsbereich der

Reichs-ZPo. nur auf Grund einer mit der Vollstreckungsklausel

versehenen Ausfertigung erfolgt. Die Vollstreckungsklausel wird

von dem Gericht in dem Rechtsgebiet, in dem der Schuldtitel

errichtet ist, erteilt, da dieses Gericht am ehesten die Vor-

aussetzungen für die Erteilung der vollstreckbaren Ausferti-

gung beurteilen kann.

Die Exekutionsordnungen kennen - abgesehen von der Exe-

kution
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kution zur Sicherstellung - nicht die Vollstreckung auf Grund

nur vorläufig vollstreckbarer Urteile. Wenn trotzdem in § l der

Verordnung die Vollstreckung aus nur vorläufig vollstreckbaren

Urteilen der ZPO auch in den Rechtsgebie ten außerhalb des Gel-

tungsbereichs der ZPo für zulässig erklärt wird, so bedarf es

wegen §§. 720, 839 ZP0. der in § 1 Satz 2 gemachten Einschränkung.

Das bei der Vollstreckung anzuwendende Verfahren soll sich

nach dem Recht richten, das am Ort der Vollstreckung gilt (§ 5).

Zu einer Besprechung des anliegenden Entwurfs lade ich ein

auf Mittwoch, den 20. September 1939, 10 Uhr Saal

52 im zweiten Stock.

Im Auftrag

gez. Dr. Vogels

Beglaubigt

als Ministerialkanzleiobersekretär

01541
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( 2 ) Im Geltungsbereich der Reichs-Zivilprozeß-

orenung darf die Zwangsvollstreckung nur beginnen, wenn die

vollstreckbare Ausfertigung des Schuldtitels dem Vollstrek-

kungsschuldner bereits nach den Vorschriften der Reichs-

Zivilprozeßordnung zugestellt ist oder gleichzeitig zuge-

stellt wird.

( 3 ) Aus gerichtlichen oder notariellen Urkunden, die

nach § 794 Ziff. 5 der Reichs- Zivilprozeßordnung vollstreck-

bar sind, darf auch in der Ostmark, im Reichsgau Sudetenland

und im Protektorat Böhmen und Mähren die Zwangsvollstreckung

erst beginnen, wenn der Schuldtitel mindestens eine Woche

vorher zugestellt ist. Das gleiche gilt für Kostenfestset-

zungsbeschlüsse, die nicht auf das Urteil gesetzt sind.

( 4 ) Vollstreckungstitel im Sinne des § 10 a der in

der Ostmark geltenden Exekutionsordnung werden im übrigen

Reichsgebiet nur vøllstreckt, wenn das in der Ostmark zustän-

dige Gericht die Vollstreckung bewilligt und den Umfang des

zu vollstreckenden Anspruchs im Bewilligungsbeschluß rechts-

kräftig ziffernmäßig festgestellt hat. Anträge, den Umfang

des zu vollstreckenden Anspruchs nach dieser Feststellung

zu ändern, können nur bei dem in der Ostmark gelegenen Bewil-

ligungsgericht gestellt werden.

( 5 ) Lohn, Gehalt und ähnliche Bezüge dürfen nur nach

Maßgabe der Vorschriften gepfändet werden, die an dem Orte

gelten, an dem der Schuldner seinen Lebensunterhalt bestrei-

ten muß.

§ 6

Gebühren.

( 1 ) Für die Bewilligung und Durchführung der Vollstrek-

kung dürfen nicht deshalb höhere Gebühren erhoben werden, wéil

der der Vollstreckung zugrunde liegende Schuldtitel in einem

anderen
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anderen Rechtsgebiet des Großdeutschen Reichs errichtet wor-

den ist.

(2) Für die Erteilung. der Vollstreckungsklausel im Falle

des § 2 Abs.2 wird in der Ostmark und im Protektorat Böhmen

und Mähren eine Gebühr nicht erhoben. Im Reiahsgau Sudetenland

ist die Erteilung der Vollstreckungsklausel nur in den Fällen

des § l25 der Reichskostenordnung gebührenpflichtig.

(3) Wird von einem Gericht in der 0stmark oder im Protek-

torat Böhmen und Mähren eine durch einen Vollstrecker im

Reichsgau Sudetenland auszuführende Vollstreckungshandlung

bewilligt, so wird hierfür eine Gebühr nicht erhoben.

§7

Übergangsvorschriften.

Die Voraussetzungen für die Vollstreckung von Schuldti-

teln sowie das Verfahren bestimmen sich bei Vollstreckungsti-

teln, die vor der Vereinigung neuer Rechtsgebiete mit dem

Deutschen Reich errichtet worden sind, nach den bisherigen

Vorschriften mit folgenden Maßgaben:

1. Schuldtitel im Geltungsbereich der Reichs-Zivilprozeß-

ordnung einschließlich des Memellandes, jedoch ohne die in die

Länder Preußen und Bayern eingegliederten sudeten-

deutschen Gebiete, stehen einander ohne sachliche und

zeitliche Beschränkung gleich.

2.. Als Zeitpunkt der Vereinigung ist im Verhältnis zwi-

schen der Ostmark und dem Altreich der 13. März 1938,

im Verhältnis zwischen dem Altreich und der Ostmark

einerseits den sudetendeutschen Gebieten andererseits

der 10. Oktober 1938, im Verhältnis zwischen dem Pro-

tektorat Böhmen und Mähren und dem übrigen Reichsgebiet

der 16. März 1939 anzusehen.

3. Bei Entscheidungen ist der Zeitpunkt des Eintritts

ihrer Rechtskraft maßgebend.

4. Für die Vollstreckung von Schuldtiteln aus den sude-

tendeutschen Gebieten und dem Protektorat Böhmen und

Mähren im Altreich gelten, soweit es sich nicht um die

Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit handelt, die Vor-

schriften des früheren deutsch-österreichischen Vertra-

ges über Rechtsschutz und Rechtshilfe vom 21. Juni 1923

(Reichsgesetzbl. 1924 II S. 55 ff) und der Verordnung

0:510

zur
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zur Ausführung dieses Vertrages vom 26. April 1924 (Reichs-

gesetzbl. II S. 9l) sinngemäß.

§8

Einstellung der Vollstreckung.

Wird in dem Rechtsgebiet, in dem der Schuldtitel errichtet

ist, die Aufschiebung oder Einstellung der Zwangsvollstreckung

angeordnet, so ist auch das Verfahren in dem Rechtsgebiet, wo die

Vollstreckung durchgeführt wird, aufzuheben oder einzustellen,

§9

Vermögensgerichtsstand.

Forderungen und andere Vermögensrechte dürfen im Gerichts-

stand des Vermögens (§ 828 der Reichs-Zivilprozeßordnung, § 18

Ziff.3 der Exekutionsordnungen) nur gepfändet werden, wenn auch

im übrigen Gebiet des Großdeutschen Reiches ein sonstiger Ge-

richtsstand für die Pfändung nicht gegeben ist.

§ 10

Inkrafttreten.

Diese Verordnung tritt am ..........

(etwa einen Monat nach ihrer Verkündung) in Kraft.
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braunes haus muenchen

26.10.39

15 45 uhr

meldung nr. 10502

5t 92

Whs.

an rpa prag mit der bitte um weiterleitung an

herrn staatsawkretaer dr. f r a n k , prag, palais czernin.

betrifft: vollstreckung von schuldtiteln.

unter bezugnahme auf mein schreiben vom 24. oktober bitte ich

sie, ihre stellungnahme durch fernschreiben an den verbindungsstab

berlin, z. hd. des pg. p i c h o t t k a noch vor dem termin,

also bis morgen, freitag, den 27. oktober 10 uhr bekanntzugeben.

heil hitler

gez. h e i m

stab des stellvertreters des fe nn fuehrers muenchen

braunes haus

Dormp: M0 Dr. qrès i Kuwti fratas.

f. d. r. :

Bo

gez. boettcher.
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zu dem Entwurf der Verordnung annehmen, falls mir bis zum

12.9.39 keine gegenteilige Nachricht vorliegt.

Heil Hitler!

1 Anlage
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Abschrift.

Verordnung

über die Einführung der Ausländerpolizeiverordnung

im Protektorat Böhmen und Mähren.

Auf Grund Art. 11 des Erlasses des Führers und Reichskanzlers

über das Protektorat Böhmen und Mähren vom 16. März 1939

(RGBl. I S. 481) wird verordnet:

Artikel 1

Die Ausländerpolizeiverordnung vom 22. August 1938

(RGBl. I S. 1053) gilt im Protektorat Böhmen und Mshren nach

Massgabe der folgenden Bestimmungen.

Artikel 2

(1) Die Aufgaben, die nach der Ausländerpolizeiverordnung

den Polizeibehörden (Orts- und Kreispolizeibehörden) über-

tragen sind, werden im Protektorat Böhmen und Mähren von den

Oberlandräten wahrgenommen.

(2) Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren bestimmt die

Verpflichtung, die Art und den Unfang der Mitwirkung der Protek-

toratsbehörden bei der Durchführung der Ausländerpolizeiverord-

nung.

Artikel 3

Die Staatsangehörigen des Protektorats Böhmen und Mshren

unterliegen der Ausländerpolizeiverordnung nicht. Jedoch findet

§ 16 der Ausländerpolizeiverordnung auf sie wie auf deutsche

Staatsangehörige Anwendung.

7
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(3) Als Aufenthaltsverbote im Sinne der Ausländerpolizei-

verordnung gelten auch die nach dem bisher im Protektorat

geltenden Recht ausgesprochenen Abschaffungen (Landesver-

weisungen) von Ausländern.

Artikel 5

(1) Diese Verordnung tritt am .................... in Kraft.

( 2)Gleichzeitig treten alle im Protektorat Böhmen und

Mähren geltenden ausländerpolizeilichen Bestimmungen ausser

Kraft, insbesondere das Gesetz vom 19. März 1935 über den

Aufenthalt der Ausländer und die Bestimmungen des allgemeinen

Strafgesetzes und der strafrechtlichen Nebengesetze des Pro-

tektorats, die die Landesverweisung oder gerichtliche Abschaffung

von Ausländern aus dem Protektoratsgebiete vorschreiben oder

zulassen, sowie die Vorschriften des allgemeinen Strafgesetzes

über die Bestrafung der verbotenen Rückkehr in das Protektorats-

gebiet, soweit sich diese Bestimmungen auf Ausländer beziehen.

Berlin, den ....

Der Reichsminister des Innern.

F.d.R.d.A.

ris

01534
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Nationalsozialistische

Deutsche Arbeiterpartei

München 33, den

12. August 39.

Der Stellvertreter des Führers

y 58

Braunes Haus

K 106/39

Stab

III/04 - Eis.

3027 g. A.

BdSgufofthlhr

Geheir

An das

Protektorat Böhmen u. Mähren,

RR Ma

z.Hd.Herrn Staatssekretär

Karl Hermann F r a n k

-pe rsönli c h-

Prag

Der Befehlshaber der Sichitspolize

Deutsche Dienstpost

in Böhmey u/ en

Böhmen - Mähren.

18. VII. 1939

201/39

Q

Betrifft: Entwurf einer Verordnung über die Aberkennung der

Staatsangehörigkeit des Protektoratd Böhmen und

Mähren.

Der Reichsminister des Innern übersandte mir den vorläufigen

Entwurf einer Verordnung über die Aberkennung der Staats-

angehörigkeit des Protektorats Böhmen und Mähren, den ich

Ihnen in Fotokopie beilege.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich Ihre Ansicht zu der Verordnung

erfahren könnte.

Heil Hitler!

Urym

1 Anlage.

uJ
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Abschrift zu I 2017/39 g

5013

Entwarf.

Verordnung

über die Aberkennung der Staatsangehörigkeit

des Protektorats Böhmen und Mihren.

Vom . . . ... .1939.

Auf Grund des Artikels ll Abs. l des Erlasees des Pührers

und Reichskanzlers über das Frotektorat Böhmen und Mühren vom

16.März 1939 (RGBl. I S.485) wird folgendes verordnet:

§1

(1) Protektoratsangehörige, die sich im Auslande aufhalten

können der Protektoratsangehörigkeit für verlustig erklärt

werden, wenn sie Handlungen begngen haben, die geeignet sind,

die Belange des Reichs zu schädigen oder das Ansehen des Reichs

herabzuwürdigen. Das Gleiche gilt für Protektoratsangehürige,

die einer Rückkehraufforderung nicht Folge leisten, die der

Reichsminister des Innern unter Hinweis auf diese Vorschrift

an sie gericntet hat.

(2) Die Entscheidung trifft der Reichsminister des Innern

im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Auewärtigen und dem

Reichsprotektor in Böhmen und M hren. Sie beschlieasen im ein-

zelnen Falle, inwieweit sich der Verlust der Protektoratsange-

hörigkeit auf die Ehefrau, auf die ehelichen oder an Kindes-

statt angenommenen Kinder, bei Frauen auf die unehelichen Kin-

der erstreckt.

(3) Die Aberkennung der Protektoratsangehörigkeit wird

mit der Verkündung der Entscheidung im Reichsanzeiger wirkssm.

§ 2

(1) Bei der Einleitung des Aberkennungsverfahrens oder bei

Erlaß der Rüokkehraufforderung kann das Vermögen beschlagnahmt,

nach Aberkennung der Protektoratsangehörigkeit als dem Reiche

verfallen erklärt werden. Die Besohlagnahme des Vernögens en-

digt spätestens mit dem Ablauf von 2 Jahren, falls es nicht vor

her als dem Reiche verfallen erklärt wird.

(2) Die Vermögensbeschlagnahme und die Verfallerklärung

werden im Reichsanßeiger veröffentlicht. Sie werden mit dem

Zeitpunkt der Veröffentlichung wirksam.

(3)
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(3) Die Durchführung der auf Grund der Vermögenabesehisg-

nahme und der Verfallerklärung erforderlichen Maßnahmen liegt

dem Reichsprotektor oder der von ihm bestimeten Dienetstelle ob.

Der Reichsprotektor verfügt über das für verfallen erklärte

Vermögen.

§ 3

(i) Durch die Beschlagnahme verliert der Eigentümer des

beschlagnahmten Veraögens die Befugnis, Über die zu dem Vermö-

gen gehörenden Sachen und Rechte zu verfügen.

(2) Bei Liegenschaften und bücherlichen Rechten ist auf An-

trag der Behörde (§ 2 Abs.3) die Beschlagnahme im Öffentlichen

Buch anzumerken. Die Anmerkung hat die Wirkung, daß Eintragun-

gen, durch die ein beschlagnahmtes Recht abgetreten, belastet,

beschränkt oder aufgehoben wird, nur mit Zuetimmung der Behörde

(§ 2 Abs.3) bewilligt werden dürfen.

§ 4

(1) Ist das Vermügen eines Ausgebürgerten dem Reich für

verfallen erklärt, so haftet das Reich für Schulden, die zu den

für verfallen erklürten Sachen und Rechten gehören, bis zur Kö-

he des Verkaufswertes der eingezogenen Sachen und Rechte.

(2) Rechte an Gegenständen eines für ver allen erklärten

Vermögens bbiben bestehen.

(3) Im Falle der Überschuldung findet auf Antrag des Rei-

ches oder des Gläubigers über das Vermögen ein Konkursverfshren

nach Maßgabe der Vorschriften der im Protektorat Böhmen und Mih-

ren geltenden Konkursordhuug stgtt- Der Masseverwalter iet im

Einvernehmen mit dem füt'den Beäirk des Konkursgerichts zustän-

digen Oberlandrat zu bestellen und auf dessen Verlangen abzube-

rufen.

Berlin, den . . . . . . .1939.

Der Reicheminister des Innern

Der Reichaminister des Auswärtigen

Der Reichsminister der Finanzen

Ber Reichaprotektor in Böhmen und Mähren.
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Der GD=Führer und Befehlshaber der Sicherheitspolizei

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

1. September

39

201/39 g

Prag II., den

19.

B.=Nr.

Bredauer Gaffe 18

Btte in der Antwort vorstehendes Geschäftszeichen und Datum anzugeben

Fernruf: Nr. 30041

An den

Herrn Staatssekretär

-Brigadeführer F r a n k

in P r a g.

Betrifft: Entwurf einer Verordnung über die Aberkennung

der Staatsangehörigkeit des Protektorates Böhmen

und Mähren.

Ich reiche den Entwurf einer Verordnung über die Ab-

erkennung:der;Staatsangehörigkeit des Protektorates Böhmen

und Mähren ■urück und nehme hierzu wie folgt Stellung:

Die Notwendigkeit der Erlassung einer solchen Verord-

nung ist nicht zu bestreiten. Es muss gegen die verschiede-

nen Emigranten, die die ruhige Entwicklung mit allen Mitteln

vom Ausland her zu stören suchen eingeschritten werden

können. Da dies von der Protektoratsregierung selbst nicht

mit dem notwendigen Nachdruck geschieht, muss es den Reichs-

behörden ermöglicht werden, hier selbst einzugreifen.

Meines Erachtens sollte aber hierbei nicht so sehr

das Schwergewicht bei den Reichsministern des Innern und

des Äussern, sondern beim Reichsprotektor selbst liegen.

Letzterer ist nach der Verordnung vom 22.3. 1939, RGBl. I

S. 549, der alleinige Repräsentant des Führers und Reichs-

kanzlers und der Reichsregierung im Protektorat. Er ist

nach Art. 5 des Pührererlasses vom 16.3. l939 der Wahrer

der Reichsinteressen im Protektorat. Die Entscheidung über

die Aberkennung der Staatsangehörigkeit des Protektorates

sollte daher eigentlich ihm zustehen. Dass er hierbei im

Einvernehmen mit den beiden vorgenannten Reichszentral-

stellen vorgeht, ist selbstverständlich. Eine solche Regelung

würde



Ra

auch dem Tenor, der dem Verordnungsentwurf über den Aufbau

des Protektorates zugrunde liegt, entsprechen.

Die Aberkennung der Staatsangehörigkeit des Protek-

torates sollte ausserdem nicht nur auf die Schädigung von

Belangen des Reiches, sondern im Sinne der Präambel des

Führererlasses, letzter Absatz, auch auf die Schädigung

der gemeinsamen Interessen der beiden Völker abgestellt

werden. Die Aberkennung der Staatsangehörigkeit des Pro-

tektorates würde dadurch als eine Massnahme in Wahrung

der übernommenen Schutzverpflichtungen erscheinen.

Zu den einzelnen Paragraphen ist noch zu bemerken:

An Stelle des Wortes "Protektoratsangehörige" hätte es

richtiger zu heissen "Staatsangehörige des Protektorates".

Dies ist die Bezeichnung, die Art. 2 Absatz 2 des Führer-

erlasses vom l6.3.l939 für die nichtreichsangehörigen Be-

wohner des Protektorates darstellt, sollte an den dort ge-

prägten Definitionen zur Vermeidung jeglicher Zweifel und

Missdeutungen strenge festgehalten werden.

Die Verkündung der Aberkennung ist nicht nur im

Reichsanzeiger, sondern auch im Verordnungsblatt des Reichs-

protektors einzuschalten, da letzteres der tschechischen

Öffentlichkeit mehr zugänglich ist und daher die abschrecken-

de Wirkung erhöht wird. Das Gleiche gilt hinsichtlich der

Veröffentlichung einer Vermögensbeschlagnahme und des Ver-

falles des Vermögens.

Da der Reichsprotektor nach § 2 Absatz 3 über das

für verfallen erklärte Vermögen verfügen und somit auch

anderen Rechtspersonen als dem Deutschen Reiche das Ver-

mögen zuweisen kann, dürfte es zweckmäseig sein, in den

§ 4 Absatz 1 des Entwurfs eine dahingehende Ergänzung

aufzunehmen, dass in diesen Fällen diese Rechtspersonen

für Schulden, die zu den für verfallen erklärten Sachen

und Rechten gehören, bis zur Höhe des Verkaufswertes der

eingezogenen Sachen und Rechte haften.

In Anbetracht der nagv

Absatz 3 dem Reichspro-

tektor

A,ch

01530
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tektor zugestandenen Befugnis ist es zur völligen Klar-

stellung auch notwendig, dass dem Reichsprotektor die

Antragsbefugnis auf Grund des § 4 Absatz 3 des Ver-

ordnungsentwurfs eingeräumt wird.

Im § 4 ist noch klarzustellen, welche Gerichte

für das Konkursverfahren zuständig sein werden. Es muss

wohl angenommen werden, dass hierfür nur die deutschen

Gerichte in Betracht kommen.

Sumfeuly

4-Oberfurrer.

Se
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Brag, ben.den 7. September 1939

Nr.

I 3

Es wird gebeten, diefes Geschäftszeichen und den

Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.

An den

Herrn Staatssekretär

SS Brigadeführer K.H.Frank

im H a u s e

Betrifft: Entwurf einer Verordnung über Aberkennung der

Staatsangehörigkeit des Protektorats Böhmen und

Mähren

1 Anlage

In der Anlage erlaube ich mir die mir durch

Regierungsrat Maurer zugekommene Aeusserung des Befehls-

habers der Sicherheitspolizei zu dem oben angeführten Ent-

wurf vorzulegen.

Hierzu gestatte ich mir folgendes zu bemerken:

Der Reichsminister des Innern hat den gegenständ-

lichen Entwurf auch dem Amte des Reichsprotektors zur

Stellungnahme übermittelt, worauf die an dem Entwurf mitbe-

teiligten Stellen, hierunter auch der Befehlshaber der

Sicherheitspolizei, um ihre Stellungnahme ersucht worden

sind. Die Aeusserung des Befehlshabers der Sichérheitspoli-

zei ist gleichlautend mit der vorliegenden Aeusserung und

wird gelegentlich der abschliessenden Stellungnahme zu dem

Entwurf mitverwertet werden, Der diesbezügliche Bericht an

den Reichsminister des Innern wird im Dienstwege vorgelegt

werden.

Im Auftrage:

Sung
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Der Befehlshaber der Kicherheitspolizei

J ./7.

PragII,den

7. Juli

in Böhmen und Máhren

Bredauer Gaffe 18

Ferensprecher 30041

per deich-proteftor

Bitte in der Antwort vorstehendes Geschäftszeichen

und Datum angeben

in chmen tnd alähven

a. Drag, den 1 2. Vil. 1939

An

Herrn Staatssekretär 4-Brigadeführer

Frank

in Prag.

--

-

-

--

Anbei beehre ich mich, den mir zugeschriebenen Ent-

wurf der Verordnung zur Einführung des Blutschutzgesetzes

und der l.Ausführungsverordnung hierzu wieder vorzulegen.

Vom Standpunkte der Sicherheitspolizei ist gegen

den Entwurf nichts vorzubringen.

Ich darf empfehlen, den Entwurf aueh noch der Ab-

teilung I A, zu deren Sachgebiet auch Fragen des Rassege-

setzes und Blutschutzes gehören, zur Stellungnahme zuzu-

mitteln.

Aupule

2 Anlagen.

44 Oberführer

f20/8
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deutsche oder die des Protektorats haben". In § 4 (Flaggen

der Juden) ist die Bestimmung, daß Juden die jüdischen Farben

zeigen dürfen, weggelassen worden, da die Entwicklung der

Judenfrage im letzten Jahr eine solche Bestimmung heute nicht

mehr als angebracht erscheinen läßt.

§ 5 führt also notwendige Grundlage jedes Blutschutz-

rechts den Begriff des Juden aus der Ersten Verordnung zum

Reichsbürgergesetz ein. Der Begriff der Geltungsjuden wird -

wie auch im ganzen übrigen deutschen Reichsgebiet ausschließlich

Personen deutscher Staatsangehörigkeit vorbehalten. Für Protek-

toratsangehörige und Staatenlose gilt er dagegen nicht. Es

bleibt der Protektoratsregierung überlassen, eine dem reichs-

deutschen Recht entsprechende Regelung für die Protektoratsange-

hörigen einzuführen.

Daß die Zuständigkeit der deutschen Gerichte für Ver-

stöße gegen die Verordnung gegeben ist, auch wenn die Täter

Protektoratsangehörige sind, ergibt sich aus der Art der zu

schützenden Rechtsgüter (vgl.§7 Abs.2 des Entwurfs, dessen

Wortlaut sich an § l6 der Verordnung über die Ausübung der Straf-

gerichtsbarkeit im Protektorat vom 14.Juni 1939 -RGBl.I S. 754-

anlehnt.).

Für die Formulierung von § 8 des Entwurfs gilt das

oben zu § 3 Abs. 4 Gesagte.

Die Bestimmungen des § 15 der Ersten Ausführungsver-

ordnung, die auf dem Gebiet des Blutschutzes die Staatenlosen

den deutschen Staatsangehörigen gleichstellen, werden nicht

eingeführt ( § 9 des Entwurfs). Die Erwägungen, die seinerzeit

dazu führten, diese Regelung für das Altreich zu treffen, sind

für das Protektorat nicht anwendbar. Da ausserdem die deutschen

Blutschutzgesetzgebung nicht zum Schutze der Protektoratsange-

hörigen bestimmt ist, wäre es sinnwidrig, mit dieser Gesetz-

gebung gerade das Blut der Staatenlosen im Gebiet des Protektorats

schützen zu wollen.

Ich bitte um Ihre Stellungnahme.

Im Auftrage

gez. Dr. S t u c k a r t.
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12, September 1939.

Nr. St.S. 85/39.

12.2

An den

Stab des Stellvertreters des Führers,

Müncheni

Braunes Haus.

Betrifft: Entwurf der Verordnung zur Einführung

des Blutschutzgesetzes und der l. Aus-

führungsverordnung hierzu.

Vorgang_: Dort bekannt.

Ich habe gegen die Verordnungsentwürfe keine

Einwendungen zu erheben.

Heil Hitler !

2.)

Z.d.A.

$√BM$


